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III. Haftungsübersicht der unterschiedlichen Tariftreue- und 
Vergabegesetze der Bundesländer:

1. Allgemeine Darstellung der Einbeziehung der Tariftreue- und Vergabegesetze 
in den Vergabeprozess

2. Beispiele der Haftung im Tariftreue- und Vergabegesetz NRW

3. Synopse der wichtigsten Haftungstatbestände
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Zivilrechtliche/Arbeitsrechtliche Haftung
Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer mit der Erbringung von Werk- oder 
Dienstleistungen beauftragt, haftet für die Verpflichtungen dieses Unternehmers, eines 
Nachunternehmers oder Verleihers zur Zahlung des Mindestentgelts an Arbeitnehmer 
oder Arbeitnehmerinnen oder zur Zahlung  von Beiträgen an eine gemeinsame 
Einrichtung der Tarifvertragsparteien nach § 8 wie ein Bürge, der auf die Einrede der 
Vorausklage verzichtet hat.

Fazit: 
Der Hauptunternehmer haftet immer für die Erfüllung der arbeitsrechtlichen                 
Pflichten der von ihm eingesetzten Nachunternehmer.

I. Haftung des Hauptunternehmers nach dem AEntG:


